
9.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentsk~rresR9~e~ 29. Jänner 1958 

Justizmiriister Dr.Tschadek zud~r Ernennung der O~~lande6gerichtspräsidell~ep_ 

l8i/A.B. 

zu 2l2!j 11 .n .f rag e b e a n t w 0 :t: __ t.!l_ n g 

Die heute eingebrachte Anfrage der Abgeordneten M a r k und Genossen, 

betreffend dia Ernennung dar Ober1andesgeriohtspräsidenten in Viien uhd Graz" 

beantwortet Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k wie folgt: 

Der Posten des Oberlan.desgerichtspräsid~nten in Gr!ölz ist am 

1. Jänner 1957 info1ge der Erreichung der Al tersgrenze des bis dahin amtierenden, 
, '. 

Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Zigeuner frei geworden. Die Ausschreibung 

dieses frei,?n Richterpostens erfolgte am 29., 30. und 31. Dezember 1956 im 

~ts.latt der "Wiener Zeitung". 

Es baben sich insgesamt 7 Angehörige des Richterstandes und ein Ober­

staatsanwalt um diesen Posten beworben. Die Bewergungsgesuche wurden s~fort 

nach Ablauf der Bewerbungsfl'~st am 26. Jänner 1957 dem Obersten Gerichtshof 

zur Erstellung eines DreiervorsGhlages vorgelegt. Der Oberste Gerichtshof hat 

die Akten ~it'einem Gutachten am 15. Mai l,957·an,das Justizmimsterium zurück­

geleitet, und das Bundesministerium flirJustiz hat aus dem Vorschlag des Obersten 

Gerichtshofes den zweitgereihten Bevwrber, von dem der Vorschlag sagt, dass er 

der beste Präsident .e~, dem Bundeskanzleramt am 21. Mai 1957 zur Besetzung 

vorgeschlagen. Am 20. Juli 1957 hat das Bund~skanzleramt, ohne Angabe von Grün­

de~, für e~nen' and~ren der im Vorschlag enthaltenen Be~erber die Zustimmung zur 

Weiterleitung an den Ministerrat erteilt, obwohl das Bundeskanzleramt gar ~-;:eine 

andere Aufgabe ha~te, als die diens.trechtlichen Voraussetzungen für die 

Ernennung eines vergeschlagenen Bewerbers zu profen. Diese Voraussetzungen 

sind im vollen Umfange vorge.legen, trotzdem ist. das Bundeska,nzleramt ohne Angabe 

von Gl'Ündenvom Ernennupgsvorschlag abgegangen~ 

Die Stelle des Oberlandesgerichtspräsidenten von Wien ~rde duroh die 

Ernennung' des bisherigen Oberlandesger~chtspräsidenten zum Zweiten P·räsidenten 

des Ober~ten Gerich'tshofes frei.', Die Ausschreibung erfolgte o~dnungsgemäss im 

Amtsbl9.tt der "IIiener Zei tung l1 . /rom15. Feberl957 und sie wurde an den zwei 

darauffolg~nden Tagen wiederholt~ Die Bewerbungsfrist endete am 15. März 1957. 

Es haben sich um dies.en Posten 4- Personen. aus dem Richterstand und 2 Personen 

aus dem K?nzeptsdiens.t des Jus.tizminis.teriums beworben. Einer diese:z.> B.ewerber< 

is.t Sektionschef Dr. Hans Kapfer. Der Oberste Gerichts~ef'hat nach serertiger 
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übersendung der Pe~sonalakten am 15. HR.i 1957 einen Dreiervorschlag erst2ttet; 

in dem Dr .• Hans Kapfer. nicht enthaLten war. Die Begründung des Vorschlags war 

jedoch eine' solChe, dass sie meiner Meinung nach kein Hindernis sein konnte, 

Dr. Hans Kapferin VOTschlag zu bringen. 

Im Gutachten des Obersten GericlJ,tshofes heisst es wörtlichg "Der Bewerber 

Dr. Hans Kapfer- ist unbestrittener Massen ein ausgezeichneter Jurist und genauer 

Kenner der öst.erreicmschEm Rechtsordnung, der sich sowohl als Leiter der 

Strafsektiön als auch ~ls Leiter der Zivilsektion des Bundesministeriums für 

Justiz, durch seine wichtigen und persönlichen Ausgaben österreichischer 

Gesetze grosse Verdienste erworben hat;" 

Dami t hat der Oberste Gerichtshof zVJeifellos die fachliche Eignung 

dieses Bewerbers ,bestä-tigt. Die Begründung, warum Dr. Kapfer trotzdem nicht 

vorgesmLagen wird, ist eine sc1che, dass sie vom Justizministerium nicht 

beachtet werden 'konnte und durfte. 

Zunächst enthält die Begründung sac:hliche Unriohtigkei ten. Es wird 

insbesondere ins Treffen geführt,. dass Dr. Kapfer ,Y'ie bei einem Zivi1- oder 

Strafgericht als SenatsvoTsitzender tätig war. Das ist offenkundig unrichtig. 

Aus den Personalakten geht ei;:~d8utig hervor, dass J)r~ Kapfer mehrere .. Jahre 

beim Kreisgericht Korneuburg dcn Berufungssenat für Strafsachen und den 

Rekurssenat' für zivile Rechtssachen geleitet hat. 

Die übrigen im Gutachten enthaltenen Beschuldigungen hatte der Pe:;-sonal­

senat sogar überhaupt nicht ins Treffen führen dürfen. Es handelt sich um 

Vorwürfe, die gegen Dr .. Kapfer bezüglich seiner, Lmtstätigkei tals Bundesmir:'ister 

für Justiz erhobc,n werden. Der Bundesminister fü:::' Justiz ist dem Parlament. \ 

und nicht dem Obersten Gerichtshof für seine Handlungsweise verantwortlich. 

Der Oberste Gerichtshof ist auch gar nicht in c1el~ Lage, E;ntscheidungen eines 

Justizministers zu überprüfen oder die Gründe für diese Entscheidungen zu 

kennen. Wenn daher der Ob erste Gerichtshof, offenkundig angeleitet durch' 

den ehemaligem Ersten Präsidenten des Obersten Ger".chtshofesDr. 171ahle, die 

Tätigkeit des Justizministers Dr. Kapfer einer Kritik untel~zieht, so begibt 

er sich auf ein Gebiet, für das er nicht zuständig ist, und seine Ausführungen 

sind daher unbeachtlich.Dazu kommt noch, daß die Vorwürfe gegen Dr.Kapfer 

ungerechtfertigt und falsch sind. Alswesentlichst'er Vorwurf wurde geltend 

gemacht, daß Dr. Kapfer als' Just izminist er in der Unt ersuchung der Mord-. 

affäre Bernh~r'dine Fluch eingegriffen 'lmd die :Linste llung des Strafverfahrens 

gegen Dr. Hofl ehner veranl~B'c hab e. Abgesehen davon, daß der cTust izminister 

selbstverständlich der staats.anwal ts chaft als Ver'.'fal tungsbehörde 1,7eisu:i.1gen 

erteilan kann, steht heute eil1wandfrei fest, daß Dr. Hoflelmer tatsächlich , . . 

unschulC.ig war, da der VJoL:<:: I:Iörder, Engl~er, g·,.CaB-l:; vJUrde und gestanden hat" 

181/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Beiblatt zu:::- Parlaments korrespondenz 29. Jänner 1958 .. 
Dr. Kapfer und d.ie mit der Sache beschäftigten Beamten des Justizministeriums 

haben also in verdienstvoller \'! (;is e ein eventuelles Fehlurt eil verhindert 

und eine ungerechtfertigte Unt ersuchungshaft beendet. 

Der zweite Vorwurf richtet si.ch gegen .",inen Gnadena,htrag des ehemaligen 

Justizffiinisters. Auch hier ist festzustellen, daß der Oberste G8richtshof 

keine l.1öglichkei t hat, zu üb 9rprüfen, ob Gne,denanträge zweckmäßig sind und aus 

berechtigten Motiven gestellt werden, sodaß auch ein solcher Vorwurf in einem 

Gutachten nicht beachtet werden kann. 

Was den Vorymrf der Verschl~ppful.g der Strafsache Gräf& Stift betrifft, so 

steht fests daß der Akt dem ehemaligen Justizminister Dr. Kapfer erst zur Ent­

scheidung vorgelegt '>vurde, als die RegiCl~ung b erei ts c1"missioniert hatte und 

nur mehr miJc der Fortführung',8r Amtsgeschäfte betraut war. Daß ein Minister 

sich in einer, solchen Übergangszeit nur auf die 'notwendigste VTeiterführung sei­

ner'Agenden b0schräl~(t, ist verständlich und entspricht allgemeiner D~ung • 

. Da Dr. Hans Kapfer der rangälteste Bewerber war und seine h8rvorragenden 

juristischen Q.ualitäten 'auch vom Obersten Gerichtshof bestt'ctigt lvurden, mußte 

Dr. Hans Kapfer vom Bundesminist erium für Justiz in Vors chlag gebr Cl.cht werden. 

Auch dieser' Personalvorschlag vJUrde am 21. Hai 1957 dem, Bundeskanzleramt 

zur Prüfung der dienstrechtlichen Voraussetzungen übersandt. Am 20. Juli 1957 

hat das Bundeskanzleramt sein Einverstänünis zur Einstellung eines anderen, 
,nicht 

vom Bundesministerium für Justiz porgeschlagenen Bewerb ers gegeben. 

Ich weise daher den in einer Presseaussendung erhobenen VorvlUrf, daß 

die Stellen einss OberlanQ.0sgerichtspräsidenten für Grazund Wien lücht 

ausgeschrieben Hurden und daß ich die Ausschreibungen "mißacht et" habe, mit·· 

aller Entschiadenheit zurück. Ich bedaure, daß die Personalfragen bereits im 

August 1957 unter Verletzung des Amtsgeheimnisses durch den Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofes Dr. Wahle der Öffentlichkeit in falscher Form unter­

breitet wurden. 

Ich habe daher keine Ursache, von meinem Vorschlag abzugehen. Der Perso­

nalsenat des Obersten Gerichitshofes hat überdies anläßlich einer Bewerbung 

des Sektionschefs Dr. Hans Kapfer um dell Präs ident enpost en für Linz und Inns­

?ruck ein neuerliches Gutacht2n erst311t,in dem er seibst feststellt, daß 

dieser Be\7erber alle Q,ualitäten 'für ein"}l'l Obcrlandesgerichtspräsidel1ten be­

sitzt und daß das Gutachten Vom 15. 1;1ai 1957 nicht aufrechterhalten werde, 

weil auch der Personalsenat des Oberst211 Gerichtshofes zur Üb~rzougung gekom­

men ist, daß dem Bewerber Dr. Hans Kapfer seine Amtstätigkeit als Justizmini­

ster nicht vorgeworfen werden könne o 

Die vom Justizministerium eingli'schlagene Vorgap..gsweise war vollko~en 

korrekt, obj ekti v und sachlich, Alle anderen Feststollungen vlidersprechen 

der Wahrheit. 
-.-.-.-.-
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